
Förderung von LEADER 
nach der neuen VV ILE 2015 
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100%, max. 30.000 € 
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75%,  150.000 € pro RES 

75% 

75% 
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90% 
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Keine „Verleaderung von Mainstreammaßnahmen“ 
2007 – 2013 

Einbindung der RAG in die klassischen Förderbereiche der ILE 
• Wegebau 
• Revitalisierung 
• Dorferneuerung (teilweise) 

Die finanziellen Mittel stammten aus dem Budget der jeweiligen 
Fördermaßnahme und wurden verwaltungsmäßig auch dort geführt. 

Vorteile: 
• Schaffung von Synergien 
• Stärkung der RAG in der Region 

Nachteile: 
• Unterschiedliche Umsetzung in den Regionen 
• Hoher Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten 
• Keine Förderung des Mehraufwandes für das Regionalmanagement 
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Keine „Verleaderung von Mainstreammaßnahmen“ 
2014 – 2020 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER)  
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Keine „Verleaderung von Mainstreammaßnahmen“ 
2014 – 2020 

Landeseinheitliche Regelungen für klassische Förderbereiche der ILE: 

• Ausreichende Anzahl von Auswahlkriterien 
• Transparente, zählbare und kontrollierbare Auswahlkriterien 
• Zuordnung von Mindest- oder Höchstpunktzahlen je Auswahlkriterium 
• Festlegung eines Schwellenwertes für die Förderung des Vorhabens 
• Verpflichtende Anwendung der Auswahlkriterien und Schwellenwerte für 

alle Vorhaben 

YŜƛƴŜ αVerleaderungά Ǿƻƴ ƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜƴ CǀǊŘŜǊƳŀǖƴŀƘƳŜƴ 

Zur Sicherstellung einer Information der Aktionsgruppen über relevante 
Mainstream-Vorhaben in ihren Regionen werden die ÄLF turnusmäßige 
Konsultationsgespräche durchführen. Diese haben jedoch keinen unmittelbaren 
Einfluss auf Auswahlentscheidungen der Bewilligungsbehörden. 
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